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rTelegramm-Adresse :

Armaturenfabrik
1Telephon No. 214

^rmatsirenfabrik Zurich
liefern als Spezialität:

flbtperrtchieber
*

jeder Gröfee und für jeden Druck.

V Pumpwerke
für Wasserversorgungen etc.

Anerkannt vorzügliche Ausführung.

2213 c u

flnbohrîchcllen
Waïlermeller

und

sämtliche Armaturen
für Waffer- und Gaswerke.

240c

Billige Preise.

fid) mitberoegt unö ermöglicht fo bie SSerroenbung beS

SlufjuguunbrocrfeS aucE) 311 ocrfdjicbenen anbereu 3weifen,
mte 3. S. 311m ©rbauSfjeben bei ber gunbamcutieruug,
wobei baS SOfatexiat auf fdjiefer ©bene bom üöinbwetf
hochgezogen werben faint. ®iefc iBauart entfpridjt
alten praftifd)en tSeburfniffen auf einer ^aufteile in
Potlfornmcufter Söcife uub bat fieb rafd), ebenfo mie
bie ©pcziatmafdjiuc für ©ifenbetonfwdjbauten, bei bieten

großen 23auuuternef)mungen eingeführt unb bciüätjrt.
itnferc SRürtet» unb SöetonmifcE) SDiafcfjineu fßateut &I1113

bom fgt. öüttenwerf in Sonthofen werben in ber

©djweiz unb Italien alt ein buref) bie ginn a §.
bon 3trj & Sic., ßürief) J, ©eibeugaffc 13 (im
fpaufe beS ©cfjweiz. 33aumeifter0crbanbeS) in Den Raubet
gebracht. Sit furjer (feit finb bereits bwr in ber

©djwciz biete fotdjer SKifchmafcfjinen berfauft morbeu
uub bereu Stbucbmcr finb auftaubSloS überaus 3ufrieben
mit bereu 'Seiftungen.

Der Schweiz. Holzindustrie • üerein
ftettt feinen SRitgtiebern ein

$ad)fd)iet>3<}erid)t

jut Verfügung, beffen Organifation fotgenbe iff:
3trt. 1. gebe ©eftion raäblt brei itjrer SRitgtieber

at§ SRicEjter; bie ©eneratoerfammtung wählt ausüben
freien SRifgliebern weitere brei Siebter, fomie ben fiän-
bigen ©eftetär.

3trt. 2. ©er ©efretär muff juriftifcf) gebilbet unb

barf nid)t Siïîitgtieb fein.
Strt. 3. ®ie StmtSbauer ber SUÎitatieber unb be§

©efretärS beträgt 3 gatjre mit fteter 2Bieberroät)tbar!eit.
®ie Stifter haben für ihre SRüheroalt fein £>oncrar ju
beanfprueben, ausgenommen 10 @t§. per km iReifeent»

fcfjäbigung (roobei £nw unb (Rüdfatjrt ju berechnen finb)
unb fonftige SBarau§lagen ; bie ©ntfehäbigung be§ ©efre=

tär§ roirb tn jebem einzelnen gälte nom erfennenben

©eridjt feftgefetjt.

®ie Parteien haben nach ©ntfdjeib ber tRid)ter biefe

Sfofien ju jablen unb finb biesbejüglid) üorfc^u^pffidjtig.

9Irt. 4. gebe§ SRitgfieb iff oerpftichtet, innerhalb
9 gafjren eine notte 3lmtsbauer tang ba§ Stmt eine§

©d)iebSrid)ter§ ju übernehmen.

2Irt. 5. ©er einzelne ©trei'fatl roirb inappettabet
burch eine Äommiffion erlebigt, beffehenb au§ brei non
ben in 1 geroähtten Dîtdfjtern unb bem ©efretär,
ber aber nur beratenbe Stimme hat- ißartei er=

nennt einen 9t;djter, biefc bezeichnen, (roenn uneinig, butd)
ba« 2os) ben britten fRidjter, ber als Obmann ju figu-
tieren hat unb bei gleich geteilten ©timtnen ben @nt»

fcheib gibt. 3Bo e§ fich um gtagen banbelt, bie non
ben ^Richtern nicht au§ eigener ©acf)funbe entfd)ieben
werben fönnen, ftefjt e§ ihnen frei, ©^perlen beijujiehen.

Sßeigert fid) ber Kläger, feinen 9tid)ter zu ernennen,
fo ift ber Klage feine gotge ju geben; weigert fich ber
33eflagte, fo bezeichnet ber ©efretär ben dichter burch
SoSjiehung.

Sfrt. 6. ®a§ nom ©eridjt anjuwenbenbe Sfted^t ift
ba§ fdjweijerifche, fofern bie Parteien nicht oertragtief)
ihren ©treitfatl einem anbetn tRed)te ober au§tänbifd)en
Ufanzen unterworfen haben.

Unfähig jur Stusübung be§ 3lmteS ift ein 9tid)ter in
alten 2lngelegenl)eiten, in welchen er, feine grau, 93er=

tobte, Serroanbte ober 23erfcf)roägerte am 3Iusgange beS

©treiteS ein unmittelbares ober mittelbares gntereffe
haben. ©en ©rab ber nod) jähtenben 33erroanbtfchaft
unb 23erfd)wägecung beftimmt ba§ jeweils gettenbe eibg.
^ioitprojegrecht. ©benfo ift unfähig zur Slusübung beS

2tmte§ ein mit 9t ct)t abgelehnter tRicf)ter. Abgelehnt
werben fann ein SMjter in einer 3lngetegenheit, tnbezug
auf welche er bereits in anberer Stellung, al§ SRic^ter,

©jperte ober gehanbelt hat ober tn ©acfjen einer
©efetlfdjaft bezw. juriftifdjen ißerfon, beren SRitgtieb er
ift ober wenn zwifdjen ihm unb einer ißartei eine be=

fonbere greunbfdjaft ober geinbfcf)aft ober ein befonbereê
Pflicht' unb tUbhängigfeitSoerhältniS beftetjt.

deiner Partei barf ba§ rechtliche ©etjör oerroeigert

Nr, 33 Jllustr. schweiz. Haudw.-Zeitnug („Metsterblatt")
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öillige r'reiLö.

sich mitbeivegt und ermöglicht so die Vermcndimg des

Aufzugivindiverkes auch zu verschiedenen anderen Zwecken,
wie z. B. zum Erdaushebeu bei der Fundamentierung,
wobei das Material auf schiefer Ebene vom Wiudwerk
hochgezogeu werden kaun. Diese Bauart entspricht
allen praktischen Bedürfnissen auf einer Banstelle in
vollkommenster Weise und hat sich rasch, ebenso wie
die Spezialmaschine für Eiscnbetonhochbautcn, bei vielen
großen Bannnternehmnngcn eingeführt und bewährt.
Unsere Mörtel- und Betvnmisch Maschinen Patent Kuuz
vom kgl. Hüttenwerk in Sonthvfen werden in der

Schweiz und Italien allein durch die Firma H,
von Arx â Cie., Zürich I, Seidengasse 13 (iiu
Hanse des Schweiz, Baumeisterverbandes) in den Handel
gebracht. In kurzer Zeit sind bereits hier in der
Schweiz viele solcher Mischmaschinen verkauft worden
und deren Abnehmer sind anstandslos überaus zufrieden
mit deren Leistungen.

ver 5»«à WxmSiMrie-verein
stellt seinen Mitgliedern ein

Fachschiedsgericht

zur Verfügung, dessen Organisation folgende ist:

Art. 1. Jede Sektion wählt drei ihrer Mitglieder
als Richter; die Generalversammlung wählt aus den

freien Mitgliedern weitere drei Richter, sowie den stän-

digen Sekcetär.

Art. 2. Der Sekretär muß juristisch gebildet und

darf nicht Mitglied sein.

Art. 3. Die Amtsdauer der Mitglieder und des

Sekretärs beträgt 3 Jahre mit steter Wiederwählbarkeit.
Die Richter haben für ihre Mühewalt kein Honorar zu

beanspruchen, ausgenommen 10 Cts. per km Reiseent-

schädigung (wobei Hin- und Rückfahrt zu berechnen sind)
und sonstige Baranslagen; die Entschädigung des Sekre-

tärs wird in jedem einzelnen Falle vom erkennenden

Gericht festgesetzt.

Die Parteien haben nach Entscheid der Richter diese

Kosten zu zahlen und sind diesbezüglich vorschußpflichtig.

Art. 4, Jedes Mitglied ist verpflichtet, innerhalb
9 Jahren eine volle Amtsdauer lang das Amt eines

Schiedsrichters zu übernahmen.

Art. 5. Der einzelne Streitfall wird inappellabel
durch eine Kommission erledigt, bestehend aus drei von
den in Ziffer 1 gewählten Richtern und dem Sekretär,
der aber nur beratende Stimme hat. Jede Partei er-
nennt einen R chter, diese bezeichnen, (wenn uneinig, durch
das Los) den dritten Nichter, der als Obmann zu figu-
rieren hat und bei gleich geteilten Stimmen den Ent-
scheid gibt. Wo es sich um Fragen bandelt, die von
den Richtern nicht aus eigener Sachkunde entschieden
werden können, steht es ihnen frei, Experten beizuziehen.

Weigert sich der Kläger, seinen Richter zu ernennen,
so ist der Klage keine Folge zu geben; weigert sich der
Beklagte, so bezeichnet der Sekretär den Richter durch
Losziehung.

Art. 6. Das vom Gericht anzuwendende Recht ist
das schweizerische, sofern die Parteien nicht vertraglich
ibren Streitfall einem andern Rechte oder ausländischen
Usanzen unterworfen haben.

Unfähig zur Ausübung des Amtes ist ein Richter in
allen Angelegenheiten, in welchen er, seine Frau, Ver-
lobte. Verwandte oder Verschwägerte am Ausgange des
Streites ein unmittelbares oder mittelbares Interesse
haben. Den Grad der noch zählenden Verwandtschaft
und Verschwägecung bestimmt das jeweils geltende eidg.
Zioilprozeßrecht, Ebenso ist unfähig zur Ausübung des
Amtes ein mit R cht abgelehnter Richter. Abgelehnt
werden kann ein Richter in einer Angelegenheit, inbezug
auf welche er bereits in anderer Stellung, als Richter,
Experte oder Zeuge, gehandelt hat oder in Sachen einer
Gesellschaft bezw. juristischen Person, deren Mitglied er
ist oder wenn zwischen ihm und einer Partei eine be-

sondere Freundschaft oder Feindschaft oder ein besonderes
Pflicht- und Abhängigkeitsverhältnis besteht.

Keiner Partei darf das rechtliche Gehör verweigert
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unb mehr ober anderes jugefprodfjen werben, als fie
oerlangt ober weniger, als bie ©egenpartei anerfannt hat.

SaS Urteil muff fdEjriftlich erlaffen unb mit turner
Vegrünbung oerfehen, unterzeichnet oon Obmann unb
©efretär ober beiben £RicE)tern, ben Parteien per Sßoft

eingetrieben jugefteüt toerben.

Slrt. 7. Sie 3tr.fec£)tung eineS erlaffenen UtteilS fann
nur toegen Verlegung ber in 2Irt. 6 aufgeführten ©rund*
fät)e innert 10 Sagen buret) fcfjriftlid) begrünbete ©ingabe
beim gentraloorftanb erfolgen. Seffen ißräfibent wirb
nad) erfolgter Vorfchuffleiftung feitenë ber anfechtenden
Partei buret) baS SoS fünf anbere Vicf)ter (roooon ber
erfte als Obmann) beftimmen, meldte nach 3uzug
befonbetn jurifiifc^en SIftuarS mit ober ohne Vernehm*
taffung ber anbern Partei fo rafd) als möglich über bie

Stnfedtjtung entfdfeiben. Vur roenn bie 2lnfeef)tung ab*

geroiefen roirb, fann auf Vernehmlaffung ber ©egenpartei
oerjidjtet toerben. Vei ©utheiffung ber 2lnfed)tung fällt
baS beftetlte ©eridt)t unter Stufhebung beS anqefoctjtenen
Urteils fomeit nötig einen neuen ©ntfdtjeib. Ob während
biefeS Verfahrens ber VoUjug beS angefodhtenen Urteils
mit ober ohne ©icherheitSleiftung eingeteilt werben barf,
entfetjeibet ber Obmann auf befonbereS Verlangen.

Strt. 8. 2llS Ort beS ©erichteS unb ©erictjtSftanbeS
gilt ber SDßohnfit) beS Veflagten. Severer hat baS 9?ect)t

ju einer Sßiberflage, foweit eS ftet) um eine ©treitfadhe
hanbett, beren ©ntfeheib nach Slrt. 9 bem ©ctjiebSgericht
jufteht; foweit bieS nicht ber $aH, fönnen bie jum Fun*
bament ber SBiberflage bienenben Stnbringen nur als
©inreben geltenb gemacht werben.

Slrt. 9. SOBenn fich ein ©treitfall nicht auf baS oom
Veflagten betriebene ©ewerbe bejw. nicht auf £jotzhanbel
unb ^oljinbuftrie bezieht, fo fann baS ©eric£)t bie Ve=

hanblung beS jattes ablehnen. Fn allen anbern fällen
ift baS ©chiebSgericht oerpflidjtet, bie bei ihm anhängig
gemachte ©treitfad)e ju erlebigen, fei eS, bafj bie ißar*
teien bieS fchon bei VertragSabfchlufj oereinbart haben,
fei eS, baff fie nacfj auSgebrochenem ©treite gemeinfam
bie ©rlebigung beS iprojeffeS bem ©chiebSgericht juweifen.

Slrt. 10. SaS Verfahren oor ©erict)l wirb wie folgt
geregelt :

a) Ser Kläger reicht feine Klagebegrünbung fcf)nftlid) in
3 ©jemplaren bem ftänbigen ©efretär ein, unter Vei*
läge aller Urfunben unb genauer Formulierung beS

KlagbegehrenS; babei nennt er feinen ©dhiebSricl)ter.
Ser ©efretär teilt bie Klagfdjrift (eoentuell erft nad)
eingeholten ©rgänjungen) unb ben tftamen beS Vid)=
terS bem Veflagten mit, unter griftanfehung ju einer
fdhrifllichen Klageantwort eoentuell mit SBiberflage
unb Vennung feines ©chiebSrichterS.

b") 9iadh ©ingang biefer ©dpiftfiücfe ober nach frudjt*
lofem Fcifiablauf unb eoent. SluSlofung beS 2. Vid)=
terS gibt ber ©efretär ber Klägerfchaft Kenntnis oom
Vamen beS 2. VidjterS unb ferner beiben Vichtern
oon ihrer ©rnennung behufs Vefiimmung beS Ob*
manneS. Seherer muff in 5 Sagen ernannt fein unb
erläfft fobann bie Vorlabungen zur mündlichen, frühe*
ftenS 5 Sage fpäter ftattfinbenben Verhandlung an
bem oon ihm $u bezeichnenden Ort unb alle weitern
projffjlettenben Verfügungen.

c) 2Ber einen Vidfter ablehnen will, hat bieS längftenS
innert 5 Sagen beim ©efretär nach erhaltener Kennt*
niS beS VamenS unter ©runbangabe zu tun. Fin^t
baS ©ericht bie Slblehnung begrünbet, fo erfolgt bie

2Baf)t eines anbern Vid)terS in gleicher SBeife, wie
ber abgelehnte Vid)ter ju wählen war.

d) Sie Parteien fönnen ihre Vtojeßführung einem ootl=

fährigen, männlichen, fdhriftiieh VeooHmächtigten über*
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tragen, mit SluSfchluff oon ^Rechtsanwälten unb
©efchäftSagenten.

e) Sen Parteien fteht eS frei, zur münblidhen Verband*
lung ober allfälligen VeroeiSerf)ebungen zu erfd^einen,
boef) fann ber Obmann bejw. baS ®erid)t unter
Slnbrohung oon Vecf)tënachteilen baS perfönliche @r=

teilten ber einen ober beiber Parteien oorfchreiben
unb beren ©inoernahme anordnen.

Ser ©ntfeheib barf burch baS Vicf)terfcheinen ber
einen ober anbern Partei nicht oerzögert werben unb
foU womöglich am VerhanblungStage eoentuell nad)
Donogener VemeiSaufnahme gefällt werben.

f) lieber ben ^ßrojeffgang führt ber ©efretär ein ^3ro=

tofoll, baS alle projeffleitenben Verfügungen, VeweiS*
befcfjlüffe, ben wefentlicfjen Fntjalt ber mündlichen
ißarteioorbringen und baS Urteil mit Vegrünbung
enthält. 3a federn Fall macht er ein StftenoerjeichniS.

Allgemeines Bauwesen.
gcuflbauSbtm gug. Fär benfelben ift ein 15,172 m"

großer Vauplatj für F*- 30,000 an ber Vaarerftraffe
(am Fnbuftriegeleife) gefauft worden. Sie fantonale
Vaubireftion wirb nun bie Vaufache energifcf) an bie

£>anb nehmen, fobalb baS eibgenöffifcfje SRilitärbeparte*
ment feine 3uftimmung ju biefem Kaufe gegeben hat.

Vautoefen in ©t. ©allen. (Korr.) SaS neue Viblio*
thefgebäube ber OrtSgemeinbe ©t. ©aßen auf bem

Vürgli hat mit SRobitiaranfdjaffung und UmgebungS*
arbeiten total 625,000 F^- gefoftet. Ser Voranfchlag
hatte Fr- 598,000 oorgefetjen. Sie ipiäne für ben wohl*
gelungenen Vau ftammttn oon £)errn Slrchiteft äRohborf,
nunmehr ftäbtifcher Vaumeifter in Sutern.
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und mehr oder anderes zugesprochen werden, als sie

verlangt oder weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
Das Urteil muß schriftlich erlassen und mit kurzer

Begründung versehen, unterzeichnet von Obmann und
Sekretär oder beiden Richtern, den Parteien per Post
eingeschrieben zugestellt werden.

Art. 7. Die Anfechtung eines erlassenen Urteils kann

nur wegen Verätzung der in Art. 6 aufgeführten Grund-
sähe innert 1l) Tagen durch schriftlich begründete Eingabe
beim Zentralvorstand erfolgen. Dessen Präsident wird
nach ersolgter Vorschußleistung seitens der anfechtenden
Partei durch das Los fünf andere Richter (wovon der
erste als Obmann) bestimmen, welche nach Zuzug eines
besondern juristischen Aktuars mit oder ohne Vernehm-
lassung der andern Partei so rasch als möglich über die

Anfechtung entscheiden. Nur wenn die Anfechtung ab-

gewiesen wird, kann auf Vernehmlassung der Gegenpartei
verzichtet werden. Bei Gutheißung der Anfechtung fällt
das bestellte Gericht unter Aufhebung des angefochtenen
Urteils soweit nötig einen neuen Entscheid. Ob während
dieses Verfahrens der Vollzug des angefochtenen Urteils
mit oder ohne Sicherheitsleistung eingestellt werden darf,
entscheidet der Obmann auf besonderes Verlangen.

Art. 8. Als Ort des Gerichtes und Gerichtsstandes
gilt der Wohnsitz des Beklagten. Letzterer hat das Recht
zu einer Widerklage, soweit es sich um eine Streitsache
handelt, deren Entscheid nach Art. 9 dem Schiedsgericht
zusteht; soweit dies nicht der Fall, können die zum Fun-
dament der Widerklage dienenden Anbringen nur als
Einreden geltend gemacht werden.

Art. 9. Wenn sich ein Streitfall nicht auf das vom
Beklagten betriebene Gewerbe bezw. nicht auf Holzhandel
und Holzindustrie bezieht, so kann das Gericht die Be-
Handlung des Falles ablehnen. In allen andern Fällen
ist das Schiedsgericht verpflichtet, die bei ihm anhängig
gemachte Streitsache zu erledigen, sei es, daß die Par-
teien dies schon bei Vertragsabschluß vereinbart haben,
sei es, daß sie nach ausgebrochenem Streite gemeinsam
die Erledigung des Prozesses dem Schiedsgericht zuweisen.

Art. 19. Das Verfahren vor Gericht wird wie folgt
geregelt:

a) Der Kläger reicht seine Klagebegründung schriftlich in
3 Exemplaren dem ständigen Sekretär ein, unter Bei-
läge aller Urkunden und genauer Formulierung des

Klagbegehrens; dabei nennt er seinen Schiedsrichter.
Der Sekretär teilt die Klagschrift (eventuell erst nach
eingeholten Ergänzungen) und den Namen des Rich-
ters dem Beklagten mit, unter Fristansetzung zu einer
schriftlichen Klageantwort eventuell mit Widerklage
und Nennung seines Schiedsrichters,

k) Nach Eingang dieser Schriftstücke oder nach frucht-
losem Fcistablauf und event. Auslosung des 2. Rich-
ters gibt der Sekretär der Klägerschaft Kenntnis vom
Namen des 2. Richters und ferner beiden Richtern
von ihrer Ernennung behufs Bestimmung des Ob-
mannes. Letzerer muß in 5 Tagen ernannt sein und
erläßt sodann die Vorladungen zur mündlichen, frühe-
stens 5 Tage später stattfindenden Verhandlung an
dem von ihm zu bezeichnenden Ort und alle weitern
prozcßlettenden Verfügungen,

e) Wer einen Richter ablehnen will, hat dies längstens
innert 5 Tagen beim Sekretär nach erhaltener Kennt-
nis des Namens unter Grundangabe zu tun. Findet
das Gericht die Ablehnung begründet, so erfolgt die

Wahl eines andern Richters in gleicher Weise, wie
der abgelehnte Richter zu wählen war.

à) Die Parteien können ihre Prozeßführung einem voll-
jährigen, männlichen, schriftlich Bevollmächtigten über-
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tragen, mit Ausschluß von Rechtsanwälten und
Geschästsagenten.

s) Den Partelen steht es frei, zur mündlichen VerHand-
lung oder allfälligen Beweiserhebungen zu erscheinen,
doch kann der Obmann bezw. das Gericht unter
Androhung von Rechtsnachteilen das persönliche Er-
scheinen der einen oder beider Parteien vorschreiben
und deren Einvernahme anordnen.

Der Entscheid darf durch das Nichterscheinen der
einen oder andern Partei nicht verzögert werden und
soll womöglich am Verhandlungstage eventuell nach
vollzogener Beweisaufnahme gefällt werden,

k) Ueber den Prozeßgang führt der Sekretär ein Pro-
tokoll, das alle prozeßleitenden Verfügungen, Beweis-
beschlösse, den wesentlichen Inhalt der mündlichen
Parteivorbringen und das Urteil mit Begründung
enthält. Zu jedem Fall macht er ein Aktenverzeichnis.

Allgemeine; ks««e;en.
Zcughausbau Zug. Für denselben ist ein 15,172 m-

großer Bauplatz für Fr. 30.990 an der Baarerftraße
(am Jndustriegeleise) gekauft worden. Die kantonale
Baudirektion wird nun die Bausache energisch an die

Hand nehmen, sobald das eidgenössische Mrlitärdeparte-
ment seine Zustimmung zu diesem Kaufe gegeben hat.

Bauwesen in St. Gallen. (Korr.) Das neue Biblio-
thekgebäude der Ortsgemeinde St. Gallen auf dem

Bürgli hat mit Mobiliaranschaffung und Umgebungs-
arbeiten total 625,990 Fr. gekostet. Der Voranschlag
hatte Fr. 598,000 vorgesehen. Die Pläne für den wohl-
gelungenen Bau stammten von Herrn Architekt Moßdorf,
nunmehr städtischer Baumeister in Luzern.

Jllnstr. schweiz. Haubw.-Zeitung („Meisterblatt-)
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